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Stadt Erlangen

Öffentliche Ausschreibung  
VOB/A 

Bergkirchweihgelände –  
Erneuerung Geländer, Abbruch- 
und Rohbauarbeiten 

Vergabe 
Nummer: 22_VOB_108 
Bezeichnung: 220804KI  
Abbruch- und Rohbauarbeiten 
Vergabeordnung: VOB/A 
Vergabeverfahren:  
Öffentliche Ausschreibung 
Ausführungsort: 91054 Erlangen 
Ausführungszeitraum:  
04.10.2022 bis 15.04.2023 
Bewerbungszeitraum:  
09.08.2022 bis 06.09.2022 
Ablauf Angebotsfrist:  
06.09.2022, 11:00 Uhr 
Eröffnungstermin:  
06.09.2022, 11:00 Uhr 
Bindefrist: 06.10.2022 
Bewerberfragen bis:  
05.09.2022, 11:00 Uhr 
Unterteilung in Lose: Nein 
Nebenangebote zulässig: Nein 
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein 
CPV Codes: 45111100-9 Abbrucharbeiten 
45223220-4 Rohbauarbeiten 
Abgabeform: elektronisch in Textform 

Maßnahme 
Nummer: 663-1 
Bezeichnung: Bergkirchweihgelände - 
Erneuerung Geländer 

Vergabestelle 
Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
submissionsstelle@stadt.erlangen.de 

Kurzbeschreibung der Leistung 
Baustelleneinrichtung (Bauzaun, WC, 
Baustrom, Bauwasser, Baumschutz, ...) 
75 m Abbruch Geländerkonstruktion 
Stahl 
130 m³ Bodenaushub geböscht mit 
Saugbagger und in 
Handschachtung herstellen und ab-
fahren 
80 m³ Bodenaustausch 
20 m³ Schotter liefern und einbauen 
30 m³ Stb-Fundamente erstellen 
100 m² Schalung Fundamente ca.  
100 m² 
Link zur Auftragsplattform 
www.meinauftrag.rib.de/public/publications/401872 

 

Öffentliche Ausschreibung  
VOB/A 

Bergkirchweihgelände –  
Erneuerung Geländer,  
Schlosser- und Metallbauarbeiten 

Vergabe 
Nummer: 22_VOB_111 
Bezeichnung: 220810KI  
Schlosser- und Metallbauarbeiten 
Vergabeordnung: VOB/A 
Vergabeverfahren:  
Öffentliche Ausschreibung 
Ausführungsort: 91054 Erlangen 
Ausführungszeitraum:  
12.12.2022 bis 15.04.2023 
Bewerbungszeitraum:  
11.08.2022 bis 13.09.2022 
Ablauf Angebotsfrist:  
13.09.2022, 10:15 Uhr 
Eröffnungstermin: 13.09.2022, 10:15 Uhr 

Bindefrist: 21.10.2022 
Bewerberfragen bis:  
12.09.2022, 10:15 Uhr 
Unterteilung in Lose: Nein 
Nebenangebote zulässig: Nein 
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein 
CPV Codes: 45340000-2 Installation 
von Zäunen, Geländern und Sicher-
heitseinrichtungen 
45341000-9 Errichtung von Geländern 
Abgabeform: elektronisch in Textform 

Maßnahme 
Nummer: 663-1 
Bezeichnung: Bergkirchweihgelände - 
Erneuerung Geländer 

Vergabestelle 
Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
submissionsstelle@stadt.erlangen.de 

Kurzbeschreibung der Leistung 
Werkstattzeichnungen erstellen 
45 m neue Geländerkonstruktion ferti-
gen und montieren, davon im Bereich 
der Bühne ca. 7,00 m demontierbar 
35 Stk. Geländerpfosten 
35 Stk. Konsolen aus Edelstahl ferti-
gen und montieren 

Link zur Auftragsplattform 
www.meinauftrag.rib.de/public/publications/402408 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Vollzug des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BImSchG) und der 
Ersten Verordnung zur Durchfüh -
rung des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über kleine 
und mittlere Feuerungsanlagen –  
1. BImSchV);  

Befristete Wiederinbetriebnahme 
von älteren Holzfeuerungsanlagen 
der 1. BImSchV aufgrund der Gas-
mangellage für die Zeit vom 
01.09.2022 bis 31.05.2023  

Die Stadt Erlangen erlässt folgende  

Allgemeinverfügung 

1. Holzfeuerungsanlagen aus dem An-
wendungsbereich der 1. BImSchV, die 
gemäß den Anforderungen der §§ 25 
und 26 der 1. BImSchV außer Betrieb 

genommen, jedoch noch nicht abge-
baut wurden und für die ein unter-
schriebenes Formular zum Vorhalten 
für den Notbetrieb beim zuständigen 
Bezirksschornsteinfegermeister einge-
reicht wurde und deren Wiederinbe-
triebnahme den Betrieb einer vorhan-
denen Gasheizung ganz oder teilweise 
ersetzt, erhalten befristet für die Zeit 
vom 01.09.2022 bis 31.05.2023 hiermit 
eine Ausnahmezulassung zum Weiter-
betrieb.  

2. Voraussetzung für die unter Num-
mer 1 genannte Wiederinbetriebnah-
me ist: 

2.1 Die Betreiber, der unter Nummer 1 
genannten Holzfeuerungsanlagen in-
formieren den zuständigen Bezirks-
schornsteinfegermeister und das Amt 
für Umweltschutz und Energiefragen 
der Stadt Erlangen vor Inbetriebnahme 
über die Wiederinbetriebnahme.  

2.2 Der Stadt Erlangen, Amt für Um-
weltschutz und Energiefragen wird das 
bei der Stilllegung unterschriebene 
Formular „Merkblatt und Erklärung zur 
Stilllegung einer Einzelraumfeuerungs-
anlage bzw. einer zentralen Heizungs-
anlage für feste Brennstoffe“ vorgelegt 
und es wird von den Betreibenden 
formlos bestätigt, dass die stillgeleg-
ten Anlagen nicht baulich verändert 
wurden und der Betrieb einer Gashei-
zung ganz oder teilweise ersetzt wird.  

3. Die sofortige Vollziehung der Num-
mern 1 und 2 dieser Allgemeinverfü-
gung wird angeordnet.  

4. Diese Allgemeinverfügung gilt ab 
dem 01.09.2022 bis zum Ablauf des 
31.05.2023. 

5. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag 
nach Ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Erlangen als bekannt-
gegeben.  

Hinweise: 

- Dem Antragserfordernis des § 22 
Abs. 1 der 1. BImSchV ist dadurch 
genüge getan, dass der zuständigen 
Immissionsschutzbehörde, der Stadt 
Erlangen, Amt für Umweltschutz und 
Energiefragen, das o.g. Formular zum 
Vorhalten für den Notbetrieb minde-
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stens in Kopie vorliegt und von den 
Betreibenden formlos bestätigt wird, 
dass die Anlage noch nicht abge-
baut wurde und eine Gasheizung 
vorhanden ist. Das Formular für die 
Stilllegung nach § 25 oder §26 der 
1. BImSchV erhalten die Betreiber bei 
ihrem zuständigen Bezirksschorn-
steinfeger. 

- Zur Sicherstellung des ordnungs-
gemäßen Notbetriebs sind die Vor-
gaben der unter Nr. 2.2 bezeichneten 
Merkblätter bei der Wiederinbetrieb-
nahme sowie zur Verwendung zuge-
lassener und geeigneter Brennstoffe 
nach Herstellerangaben und gemäß 
1. BImSchV zu beachten. Die Ver-
pflichtung zu einer jährlichen Über-
prüfung der Abgasanlage durch ei-
nen zugelassenen Schornsteinfeger-
betrieb bleibt erhalten. 

- Die Allgemeinverfügung liegt mit Be-
gründung bei der Stadt Erlangen, 
Amt für Umweltschutz und Ener-
giefragen, Schuhstraße 40, 4. OG, 
Zimmer 425 in Erlangen zur Einsicht 
aus. In diese kann nach vorheriger 
Terminvereinbarung Einsicht genom-
men werden.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erho-
ben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erhoben werden. Die 
Anschrift lautet: Bayerisches Verwal-
tungsgericht Ansbach, Postfach 616, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Prome-
nade 24 - 28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach auch elek -
tronisch nach Maßgabe der der Inter-
netpräsenz der Verwaltungsgerichtsbar -
keit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen -
den Bedingungen erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (Stadt Erlangen) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Allgemeinverfügung soll in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen 

Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

In dem hier einschlägigen Rechtsbe-
reich wurde das Widerspruchsverfah-
ren abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diese Allgemein-
verfügung Widerspruch einzulegen. 

Gegen die Anordnung des Sofortvoll-
zugs kann beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Ansbach ein Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage gestellt werden  
(§ 80 Abs. 5 VwGO). 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung grundsätz-
lich eine Verfahrensgebühr fällig.  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d Vw-
GO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Stadt Erlangen, 11.08.2022 
Lennemann 
Amtsleitung 

 

Jagdgenossenschaft 
Büchenbach 
Einladung zur Versammlung 

Die Jagdgenossinnen und Jagdgenos-
sen der Jagdgenossenschaft Büchen-
bach werden zu folgendem Termin zur 
nichtöffentlichen Versammlung geladen: 
Mittwoch, den 14. September 2022, um 
19:00 Uhr im Gasthof Güthlein "Zur Ein -
kehr" (Dorfstraße 14, 91056 Erlangen) 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung durch den 
Notjagdvorstand 

2. Neuwahl des gesamten Jagdvor-
stands, des Kassenführers, des Schrift-
führers sowie der Rechnungsprüfer 

3. Bericht des ehemaligen Jagdvorste-
hers, des ehemaligen Schriftführers, 
des ehemaligen Kassenführers und 
der ehemaligen Rechnungsprüfer 

4. Entlastung des ehemaligen Jagdvor-
stands und des ehemaligen Kassen-
führers 

5. Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Reinertrags der Jagdnut-
zung 

6. Beschlussfassung über die vorzeiti-
ge Auflösung des bisherigen Jagd-
pachtvertrags 

7. Beschlussfassung über die Neuver-
pachtung des Jagdrevieres Büchen-
bach 

8. Wünsche und Anträge 

Wir weisen darauf hin, dass die zum 
Zeitpunkt der Versammlung geltenden 
infektionsschutzrechtlichen Vorschrif-
ten beziehungsweise Einschränkun-
gen einzuhalten sind. Jeder Jagdge-
nosse ist dazu angehalten, sich unmit-
telbar vor der Versammlung selbst-
ständig entsprechend zu informieren. 

Hinweis: Jeder Jagdgenosse ist dazu 
angehalten, vor Ausübung seiner Mit-
gliedschaftsrechte sein Grundeigen-
tum mittels Grundbuchauszügen, Ur-
kundenabschriften oder vergleichba-
ren Unterlagen nachzuweisen. Sollten 
Änderungen in den Eigentumsverhält-
nissen eines Jagdgenossen eingetre-
ten sein, sind diese vor Beginn der 
Versammlung mitzuteilen und mittels 
Nachweis zu belegen. 

Dr. Florian Janik 
Notjagdvorstand 

 

Wasser- und Bodenver-
band Kriegenbrunn 
Einladung zur  
Verbandsversammlung 2022 

Die Verbandsversammlung 2022 findet 
am Mittwoch, 14. September 2022 um 
20.00 Uhr im Bürgerhaus Kriegen-
brunn statt. 

Alle Mitglieder des Wasser- und Bo-
denverbandes sind hierzu herzlich ein-
geladen. 

Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Bericht, Jahresabschluss 2011 (Be-
richt des Verbandsvorstehers, Protokoll 
der letzten Verbandsversammlung, 
Kassenbericht,  

3. Entlastung des Verbandsvorstandes 
für das Haushaltsjahr 2021, vorbehalt-
lich der Zustimmung des Revisions-
amts der Stadt Erlangen 

4. Vorstellung und Genehmigung der 
Haushaltssatzung und des Haushalts-
planes für das Jahr 2022 

5. Information zum Verbandsweiher 
(Stephansweiher). 

6. Informationen zum Verbbandwald 

7. Informationen zum Neubau der 
Schleuse Kriegenbrunn und zum 6-
streifigen Ausbau der A3 

8. Informationen zum Verbandswald 

9. Sonstiges, Wünsche, Anträge 

Die Kassenbücher und Kassenunterla-
gen liegen in der Zeit vom 30.08.2022 
bis zum 13.09.2022 beim Kassier zur 
Einsicht aus. 

Wer bitten Sie Änderungen der Eigen-
tumsverhältnisse bei Verbandsgrund-
stücken, Bankverbindungen sowie 

Adressdaten dem Verbandsvorsteher 
mitzuteilen. 

Versammlungsteilnehmer, welche ein 
Verbandsmitglied vertreten, haben eine 
schriftliche Vollmacht vorzulegen, die 
sie berechtigt an der Versammlung 
teilzunehmen und mit abzustimmen. 

Die Versammlung ist nicht öffentlich. 

gez. Walter Egelseer 
Verbandsvorsteher 

 

Sitzungskalender 
Weitere Informationen:  
www.ratsinfo.erlangen.de  

sitzungsfreie Zeit (Ferien) 

Nächste Sitzung: 

Dienstag, 13.09.2022 
Bauausschuss/Werkausschuss  
Entwässerungsbetrieb 
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